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über den vom Parlamente beschlossenen Gesetzen seit fast zweihundert Jahren niemals Ge-

brauch gemacht, vielmehr stets die zum Inkrafttreten erforderliche Sanktion erteilt hat; ob-

gleich es in Wahrheit das Parlament ist, welches die Besetzung des Kabinetts bestimmt,
und obgleich es richtig ist, dass in Wirklichkeit nicht der König, sondern das Kabinett die
Beamtenernennung und viele andere königlichen Prärogative in der Hand hat,) so kann

doch, solange der König überall der Ausgangspunkt aller staatlichen Funktionen bleibt, in
dem parlamentarischen Regierungssystem keineswegs das Ende der monarchischen Herrschafts-
form erblickt werden.)

Ähnlich wie England tragen noch eine Reihe anderer europäischer Staaten den

Charakter parlamentarischer Monarchien, so namentlich Belgien, Griechenland, Italien und
Spanien.) Im einzelnen zeigen die Verfassungen dieser Staaten natürlich grosse Verschieden-
heiten. Sie lehren uns, dass unter dem Zeichen der monarchischen Herrschaftsform eine

unendliche Mannigfaltigkeit der Unterformen besteht, und dass selbst die verfassungsmässige
Anerkennung der Volkssouveränität, wie sie z. B. in Belgien erfolgt ist,) sich noch mit dem
Wesen der Monarchie vereinbaren lässt.

Dass in manchen Fällen der Politiker einen Staat unter einer anderen Kategorie ein-

stellen wird als der Jurist, wird sich bei der häufig bestehenden Divergenz der konkreten
Machtverhältnisse und der verfassungsrechtlichen Lage der Dinge allerdings niemals ver-
meiden lassen. —

B) Die Mehrherrschaft.

1. Das Wesen der Mehrherrschaft.

Mehrherrschaft, Pleonarchie oder Pleonokratie ist diejenige Herrschaftsform, bei welcher
die Staatsgewalt nicht einer einzelnen, sondern einer Mehrzahl von physischen Personen

zusteht. Wie gross diese Zahl ist, ob sie zwei oder drei Individuen, ein halbes Dutzend oder

mehrere Dutzende von Personen oder die Gesamtheit aller Staatsbürger umfasst, ist dabei

begrifflich gleichgültig. Gleichgültig ist auch, auf welche Weise diese Personen zur Herrschaft
berufen werden, ob sie die Herrschaft mittelbar oder unmittelbar, durch einen oder durch mehrere

Vertreter ausüben, ob sie bestimmten Bevölkerungskreisen angehören müssen, ob sie eine
bestimmte Qualifikation nachzuweisen haben oder ob dies nicht der Fall ist. Wesentlich ist

dagegen, dass die Bildung des höchsten staatlichen Willens in der Mehrherrschaft — anders

wie in der Einherrschaft — niemals durch einen bloss natürlichen psychologischen Vorgang,

sondern stets durch einen künstlichen juristischen Prozess, nämlich durch das verfassungs-

mässige Zusammenwirken verschiedener Einzelwillen, zustande kommt.)

2. Arten der Mehrherrschaft.

Je nach der Zahl, Stellung und Beschaffenheit der höchsten Träger der Staatsgewalt und ihrer
berufenen Vertreter unterscheiden wir bei der Mehrherrschaft eine Reihe von Unterformen,

von welchen hier folgende hervorgehoben werden:

a) Die Aristokratie oder „aristokratische Republik“.)

Die aristokratische Herrschaftsform besteht darin, dass die Staatsgewalt nicht einem
Einzelnen und nicht der Volksgesamtheit, sondern einer grösseren oder kleineren Zahl

76) S. Jellinek, S. 664 (681).

77) Bezüglich der rechtlichen und tatsächlichen Gestaltung des englischen Parlamentarismus s. Hat-

schek, Engl. Staatsrecht, I. B. und die dort angegebene Literatur.
78) S. Jellinek, S. 688 (705).

79) Vgl. Smend, Die Preussische Verfassungsurkunde im Vergleich mit der Belgischen, 1904.

80) Vgl. hierzu Jellinek, S. 694 (710 ff.).
81) Vgl. hierüber im allg. u. a. Schvarcz, Elemente der Politik, S. 80 ff., Bluntschli i. s. Staats-

wörterbuch B. I. (1857), S. 332 ff., v. Rotteck i. s. Staats-Lexikon, B. I (1834), S. 676ff.
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bevorzugter physischer oder juristischer Personen zusteht.) Auf Grund welcher Eigen-
schaften diese Personen als Träger der Staatsgewalt berufen erscheinen, ist begrifflich gleich-
gültig. Naturgemäss wird es stets irgend ein tatsächlicher oder eingebildeter Vorzug sein,
der einer bestimmten Personenkategorie zur Herrschaft über die anderen verhilft.

Die Hauptrolle spielt hierbei, abgesehen von der Berufung auf einen besonderen göttlichen
Auftrag (Theokratie), die Zugehörigkeit zu bestimmten Familien (Geschlechteraristo-
kratie, Adelsaristokratie) oder zu bestimmten Berufskreisen (Militäraristokratie, Priester-

aristokratie, Aristokratie der grossen Landesherren, Herrschaft der Zünfte), oder der Besitz
eines grossen Vermögens (Geldaristokratie, Plutokratie, Timokratie) oder auch der Besitz
besonderer Bildung. Endlich kann auch einfach die Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Rasse für die Berufung zur Herrschaft entscheidend sein; in diesem Falle fallen allerdings,
soferne überhaupt nur die Angehörigen eben dieser bestimmten Rasse zum Staatsvolke gehören,

Aristokratie und Demokratie tatsächlich zusammen.) In der Regel ist in der Aristokratie
ein Aufsteigen aus der Klasse der Beherrschten in die Klasse der Herrschenden rechtlich

unmöglich oder doch tatsächlich sehr schwierig; zumeist gründet sich die Zugehörigkeit zu
der herrschenden Klasse auf die Abstammung, in dem Sinne, dass „die jeweiligen Häupter
einer durch Vererbung des Vorrechts abgeschlossenen Gruppe von bevorrechtigten Geschlechtern
die oberste Gewalt besitzen“.) . Im einzelnen können die Aristokratien, ebenso wie alle anderen

Arten von Mehrherrschaften sehr verschiedenartig organisiert sein. Die wichtigste Unterscheidung
ist die in unmittelbare und mittelbare Aristokratien, je nachdem die der Gesamtheit der
Bevorrechteten zustehende Staatsherrschaft von jener Gesamtheit selbst oder nur von einem oder

mehreren Vertretern jener Gesamtheit ausgeübt wird. Der oder die Vertreter der herrschenden
Klasse werden in der Regel von der Gesamtheit der Bevorrechtigten auf bestimmte Dauer

oder auf Lebenszeit gewählt. Das Wesen der Aristokratie gestattet vielerlei Unterformen, die
die Aristokratie bald der Monarchie bald der Demokratie nahe bringen. Heute ist die Aristokratie
— wenn wir von den einer Schablonisierung widerstrebenden individuellen Herrschaftsformen der

zusammengesetzten Staaten, wie des Deutschen Reiche, absehen, — nahezu verschwunden. Als

historische Staatsindividualitäten,) durch deren Betrachtung wir rückschauend ein Bild von der

Mannigfaltigkeit der aristokratischen Herrschaftsform gewinnen können, möchte ich besonders
anführen: Die Polis der Spartiaten; die griechischen Seestädte;) Athen bis etwa zum Jahre

600; Karthago; die altrömische Republik mit ihrer Patrizierherrschaft; die Kastenherrschaft
in Indien; Venedig und Genua.) Eine Abart der Aristokratie ist die Oligarchie. Sie erscheint,
insofern der herrschenden Minderheit die den Trägern der Staatsgewalt in der Aristokratie sonst

beigemessenen Vorzüge fehlen, als ,‚Entartung“ dieser Herrschaftsform. Der Ausdruck Oligarchie
wird aber, so mit Bezug auf das Deutsche Reich, häufig auch einfach im etymologischen Sinn
gebraucht (vgl. oben S. 136).

b) Die Demokratie oder „demokratische Republik“.

Die „Demokratie“ oder „demokratische Republik“ ist diejenige Unterform der Mehr-
herrschaft, bei der die Staatsgewalt der Gesamtheit der Staatsbürger zukommt. Unter
„Staatsbürgern“ sind hierbei alle diejenigen Staatsangehörigen zu verstehen, welche sich in
dem Genusse der verfassungsmässig für alle Staatsangehörigen unter den gleichen rechtlichen

82) Demnach ist, wie  Rehm, St. L., S. 188, im Gegensatz zu der bisherigen Lehre überzeugend ausführt,

auch die Zweiherrschaft (Dyarchie, Doppelkönigtum) als MehrherrschaftundzwaralsAristo-
kratie zu bezeichnen.

83) Seydel, Vorträge, S. 23, bezeichnet es mit Recht als verfehlt, Aristokratie und Adelsherrschaft schlecht-
hin zu identifizieren.

84) S. bezüglich Spartas oben S. 134.
85) S. Richard Schmidt, I. 266.

86) Vgl. oben S. 134 Anm. 20 u. besonders Rich. Schmidt, II. 2, S. 839,

87) Vgl. Rich. Schmidt, II. 1, S. 97 ff.

88) Treitschke II, 239 ff.
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